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Abfallrechtliche Nachweispflichten - Handhabung der Ubernahmescheine in der

Corona-Virus-Krise: Ubergangsweiser Verzicht auf Unterschriften

Im Rahmen der abfallrechtlichen Nachweisführung sind - insbesondere in den Fällen

der Sammelentsorgung - sogenannte Ubernahmescheine zu führen (§ 12 Nachweis-

Verordnung - NachwV).

Soweit die Ubernahmescheine nicht ausnahmsweise elektronisch geführt werden, bedarf

es der händischen Unterschrift durch den Abfallerzeuger, Beförderer (Einsammler) und

Abfallentsorger.

Mit Blick auf das Ziel, die Möglichkeit von Infektionsrisiken bestmöglich zu minimieren,

bitte ich, vorerst gerade nicht zu beanstanden, wenn die Ubernahmescheine ohne die

sonst geforderten händischen Unterschriften gehandhabt werden.

Im Übrigen sind die Ubernahmescheine gemäß § 12 NachwV fortgesetzt in die dafür

vorgesehenen Register einzustellen und bei der Beförderung mitzuführen.

Diese Regelung gilt vorerst befristet bis zum Donnerstag, den 30. 04.2020.
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